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3 Standort und Umgebung  

3.1 Standortbeschrieb 

Das bestehende Kies- und Betonwerk der Iff AG liegt auf dem Gemeindegebiet von Niederbipp südlich des 
Dorfes und des Weilers Holzhäusern (vgl. Abbildung 1). Die Betriebsgebäude und das Kieswerk liegen in einer 
Zone für Kiesaufbereitung. Derzeit findet der Abbau auf dem westlich gelegenen Gebiet «Neubannbode» statt. 
Das westlich an das Gebiet «Neubannbode» angrenzende Erweiterungsgebiet «Bergviertel» ist ausschliess-
lich bewaldet. Es liegt grösstenteils auf Gemeindegebiet Oberbipp und nur der südwestlichste Bereich liegt 
auf Gemeindegebiet Niederbipp. Nördlich grenzt es an Fruchtfolgeflächen, südlich und westlich dehnt sich das 
Waldgebiet Längwald weiter aus. Der Erweiterungsperimeter betrifft keine Schutzzonen oder -objekte. 

 
Abbildung 1 Übersicht Kiesabbaugebiet Iff AG mit Werkstandort und bestehender Abbaustelle in Niederbipp 
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Abbildung 3 Jahresmittelwerte 2021 der Stickstoffimmissionen (NO2) 

rot: ungefähre Lage Projekt 
Quelle: https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/luft/zustand/daten/luftbelastung--historische-daten/karten-
jahreswerte.html 

 
Abbildung 4 Jahresmittelwerte 2021 der Feinstaubimmissionen (PM10) 

rot: ungefähre Lage Projekt 
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Empfindlichkeits-
stufe (ES)  

Planungswerte (PW)  
[dB(A)]  

Immissionsgrenzwerte (IGW)  
[dB(A)]  

 Tag  Nacht  Tag  Nacht  

ES II 55 45 60 50 

ES III 60 50 65 55 

ES IV 65 55 70 65 

Tabelle 12 Belastungsgrenzwerte Industrie- und Gewerbelärm nach LSV 

Die Ermittlung der Betriebslärmbelastung erfolgt mittels des Computer-Berechnungsmodells CadnaA (Soft-
ware zur Berechnung von Umgebungslärm, Version 2023 MR1, DataKustik GmbH). Die dem Modell zugrunde 
gelegten Lärmpegel der verschiedenen Anlagen sowie die berücksichtigten Zuschläge (Pegelkorrekturen K1 
bis K3) sind Anhang 5.4-1 zu entnehmen. 

Die Lärmquellen werden im Modell wie folgt dargestellt: Die Lärmquellen werden durch Punktquellen (bzw. 
teilweise bewegte Punktquellen) nach ISO 9613 in CadnaA modelliert. Bei den Punktquellen werden in Cad-
naA die Schallleistungspegel, Zuschläge und die Betriebsdauer pro Beurteilungsperiode (Tag und Nacht) ein-
gegeben.  

Es werden Reflexionen bis 2ter Ordnung berücksichtigt. Dem Modell wurde das Höhenmodell SwissAlti3D der 
Swisstopo zugrunde gelegt. 

Die Modellierung des Betriebslärms erfolgt für 250 Arbeitstage pro Jahr mit Betriebszeiten 07:00 bis 19:00 
Uhr. 

5.4.2 Ausgangszustand / Ist-Zustand 

Nördlich des Projektperimeters befindet sich der Weiler Holzhäusern. Das Projektgebiet wird in nördlicher und 
westlicher Richtung landwirtschaftlich und gegen Süden hin forstwirtschaftlich genutzt. Im Ausgangszustand 
besteht hauptsächlich eine Vorbelastung durch Strassenverkehrslärm (Kantonsstrasse KS 244). Zurzeit wird 
im Perimeter Neubannbode östlich des Perimeters «Bergviertel» abgebaut. 

Der Projektperimeter wird aufgrund seiner Lage im Wald der Zone ES III zugewiesen. Die dem Projektperime-
ter am nächsten gelegenen Gebäude für Wohn- und Gewerbezwecke befinden sich gemäss dem Zonenplan 
und Baureglement der Gemeinde Niederbipp (Stand: 11. Juni 2012) in der Lärmempfindlichkeitszone ES III 
(Erhaltungszone bzw. Landwirtschaftszone; siehe Abbildung 5). 
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Der Abbaubetrieb erfolgt etappenweise, wobei die Materialschichten mittels Bagger stufenweise abgetragen 
werden und damit die Grube abgeteuft wird. Die mit dem Kiesabbau entstehenden Abbauwände von bis zu 
40 m Höhe unterstützen die Lärmeindämmung gegenüber den Wohnhäusern in der Umgebung. Das abge-
baute Material wird zu einem Grossteil mittels eines Förderbands zum Werkstandort transportiert, ein kleiner 
Teil des arealinternen Transports erfolgt mit Dumper oder LKW. 

Für die Auffüllung wird das mittels LKW antransportierte Auffüllmaterial über die interne Piste geführt, geschüt-
tet und danach mittels Bagger und Bulldozer/Trax eingebaut. Bei Bedarf werden Zwischentransporte von Ma-
terial mittels Dumper im Auffüllperimeter vorgenommen. 

Nach Bedarf wird eine neue Etappe vorbereitend gerodet, abhumusiert und das Bodenmaterial an Lager ge-
legt. Bei der Rekultivierung werden bestehende Bodendepots zurückgebaut und das Bodenmaterial auf die 
fertig verfüllten Abschnitte aufgetragen. Der Abbau beginnt im Südosten und wird anschliessend vom Süd-
west-Ende der Erweiterung Bergviertel nordwärts weitergeführt (im Uhrzeigersinn). Die Auffüllung folgt dem 
Abbau zeitlich versetzt. Entsprechend verändert sich die Ausgangslage der Lärmemissionen über die Jahre. 
Der Zeitabschnitt, in welchem in geringer Entfernung zu den nächstgelegenen Wohnhäusern gearbeitet wird, 
ist entsprechend nur ein Bruchteil der gesamten Betriebsdauer. 

Die Schallemissionen der Geräte und Maschinen stammen aus Angaben des Betreibers oder sind Literatur-
werte (LKW). Die Betriebsdauer der Geräte und Maschinen basieren auf Schätzungen des Betreibers (siehe 
Maschinenliste in Anhang 5.2-1). Die entsprechenden Schallleistungspegel sowie die im Lärmmodell berück-
sichtigten Pegelkorrekturen der Schallemissionen der Maschinen und LKW (gemäss LSV Anhang 6, Ziff. 33) 
sind in Anhang 5.4-1 aufgeführt. 

Relevante Immissionspunkte (lärmempfindliche Nutzungen) sind Wohnhäuser entlang des südlichen Rands 
von Niederbipp (ES III), nordöstlich und nordwestlich der Kiesabbaustelle. Für die Modellierung der Lärmaus-
breitung wurden drei Immissionspunkte ausgewählt (siehe Tabelle 13 und Tabelle 16). 
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Abbildung 6 Lage der Immissionspunkte im CadnaA-Modell zu Betriebslärm, UeO-Perimeter (rot), Erweiterungsgebiet (gelb) 

Immissionspunkt  
(IP) 

Adresse  Fassade  ES 

IP1 Winkelhof 1, 4704 Niederbipp Südostfassade III 

IP2 Weidrain 1, 4704 Niederbipp Südfassade mit leicht ostwärts 
gerichteter Ausrichtung 

III 

IP3 Sennackerweg 1, 4704 Nieder-
bipp 

Südfassade mit leicht ostwärts 
gerichteter Ausrichtung 

III 

Tabelle 13 Berücksichtigte Immissionspunkte 

Im Kiesabbau- und Auffüllbetrieb werden verschiedene Maschinen und Geräte eingesetzt, welche im Betrieb 
Lärm verursachen. Die Angaben zu den Schallleistungspegeln der Maschinen stammen vom Betreiber. Die 
Maschinen, Transportfahrzeuge und Geräte sind in Tabelle 14 aufgelistet. Details sind der Maschinenliste in 
Anhang 5.2-1 und der Auflistung der im Modell dargestellten Lärmquellen inkl. Pegelkorrekturen in Anhang 
5.4-1 zu entnehmen. Für die Modellierung des Lärms im Betriebszustand wird die Einwirkzeit anhand des 
Betriebsszenarios 2 (vgl. Kap. 4.4.2) abgeschätzt. 

IP3 

IP2 

IP1 
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Maschine  Zweck  Fabrikat  Typ / Leistung [kW]  Schallleistung L w,a  

[dB(A)]  

Radlader 1  Kiesaufgabe Abbau CAT980XE 313 110 

Radlader 2  Kiesaufgabe Abbau VolvoL260H unbekannt 100 

Radlader 3  Kiesverlad Kieswerk 
Platz / ers. 

LiebherrL566 211 105 

Radlader 4  Kiesverlad Kieswerk 
Platz 

LiebherrL566 1 211 105 

Bagger 1  Abdecken Grube / 
Naturarbeiten  

KomatsuHB215LC-3 137 100 

Bulldozer / Planier-
raupe  

Wiederauffüllung pla-
nieren 

LiebherrPR724LGP 120 109 

Dozer Abbaustelle Kies run-
terstossen 

KomatsuD85EX18-
EO 

199 113 

Trax / Raupenlader  Einbau Aushub De-
ponie 

LiebherrLR636-1275 135 110 

Brecher 1  Zerkleinerung Mate-
rial RC-Platz 

GIPO R 90 FDR 230 113 

Brecher 2  Zerkleinerung Mate-
rial Kiesabbau 

GIPO R 90 FDR 230 113 

Sieb Aussortierung gros-
ser Steine 

Unbekannt 230 100* 

Aufgabestelle För-
derband  

Materialaufgabe auf 
Förderband 

Unbekannt unbekannt 108* 

Tabelle 14 Lärmquellen Kiesabbaustelle, Erweiterung Bergviertel 
Quelle: Maschinenliste Betrieb, Stand 31. Mai 2023 
* Schallleistungspegel: Annahme gemäss dem UVB zum Kiesabbau Neubannbode, 2011 
** Schallleistungspegel: Annahme CSD 

Der Betrieb des Förderbandes verursacht bei Förderbandknicken ebenfalls geringfügig Lärm, jedoch in unter-
geordnetem Ausmass. Diese Lärmemission wird daher im Modell nicht berücksichtigt. 

Zusätzlich zu den in Tabelle 14 aufgelisteten Maschinen sind bei der Betrachtung der Gesamtanlage auch die 
Lärmemissionen der Kiesaufbereitungs- und Betonmischanlage zu betrachten. Im Rahmen der Bearbeitung 
des UVB von 1994 zur «Erweiterung Hölzlisacher» wurde eine Lärmmessung der Werke durchgeführt. Die 
Messung während einer halben Stunde bei windstillem Wetter ergab einen Mittelungspegel Leq von 56 dB(A) 
in einer Distanz von 250 m zum Kieswerkturm. Daraus resultiert ein Schallleistungspegel von 115 dB(A) (An-
nahme: kugelförmige Ausbreitung vom Kiesturm aus). Die Verhältnisse im Werk entsprachen einem normalen, 
durchschnittlichen Betrieb ohne Vorkommnisse. Seit der Messung wurde ein neuer Innenausbau des Werks 
vorgenommen. Es ist daher davon auszugehen, dass das Werk insgesamt leiser wurde. Für vorliegende Ana-
lysen wird die Messung aus dem Jahr 1993 dennoch als «schlimmster Fall» der Lärmemissionen des Werks 
verwendet. 

Wohngebäude nordöstlich und nordwestlich der Abbaustelle werden vom Lärm teilweise abgeschirmt, da der 
Abbau innerhalb der Kiesabbaustelle als Vertiefung hinter einer Böschung stattfindet. 

Vorprüfung Brecher Grubensohle (Brecher 2) 

Es ist vorgesehen, zur Materialaufbereitung auf der Grubensohle der Erweiterung Bergviertel einen Brecher 
einzusetzen (Brecher 2 gemäss Maschinenliste; siehe Tabelle 14). Der Einsatz des Brechers erfordert die 
Vorprüfung mit Abstandberechnung gemäss der Arbeitsanleitung der Fachstelle Immissionsschutz (beco, 
1. Mai 2016). Brecher 1 auf dem Recycling-Platz ist bestehend und wird daher einzeln nicht vorgeprüft. 
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Immissionspunkt  Adresse  Fassade  ES 

IP1 Holzhäusernstrasse 48, 4704 
Niederbipp 

Nordwestfassade III 

IP2 Taubenrainweg 1, 4704 Nieder-
bipp 

Westfassade mit leicht nordwärts 
gerichteter Ausrichtung 

III 

Tabelle 19 Berücksichtigte Immissionspunkte 

Bereits im Referenzzustand werden die Immissionsgrenzwerte an den Immissionspunkten überschritten (vgl. 
Tabelle 20). 

Immissions -
punkt  

Nutzung  Empfindlich-
keitsstufe  

Immissions-
grenzwert Tag  

[dB(A)]  

Beurteilungspegel 
Lr Tag nach LSV 

[dB(A)]  

IP1 Wohnen und Gewerbe III 65 66.7 

IP2 Wohnen und Gewerbe III 65 68.8 

Tabelle 20 Beurteilungspegel Referenzzustand 

Der projektbedingte Mehrverkehr führt tagsüber zu einer Zunahme der Lärmimmissionen von ca. 0.3 dB(A) im 
Betriebsszenario 1 und einer Zunahme von ca. 0.4 dB(A) im Betriebsszenario 2 (vgl. Tabelle 21 und Tabelle 
22 sowie Anhang 4.4-1). Eine Erhöhung um 1 dB gilt als wahrnehmbar stärkere Lärmimmission, die erwartete 
Zunahme befindet sich daher im nicht wahrnehmbaren Bereich. Die Vorgaben gemäss LSV Art. 9 sind somit 
erfüllt. 

Immissions -
punkt  

Nutzung  Empfindlich-
keitsstufe  

Immissions-
grenzwert Tag  

[dB(A)]  

Beurteilungspegel 
Lr Tag nach LSV 

[dB(A)]  

IP1 Wohnen und Gewerbe III 65 67.0 

IP2 Wohnen und Gewerbe III 65 69.1 

Tabelle 21 Beurteilungspegel Betriebsszenario 1 

Immissions -
punkt  

Nutzung  Empfindlich-
keitsstufe  

Immissions-
grenzwert Tag  

[dB(A)]  

Beurteilungspegel 
Lr Tag nach LSV 

[dB(A)]  

IP1 Wohnen und Gewerbe III 65 67.0 

IP2 Wohnen und Gewerbe III 65 69.2 

Tabelle 22 Beurteilungspegel Betriebsszenario 2 

Endzustand  

Im Endzustand wird kein Verkehrslärm verursacht. 

5.5.4 Massnahmen 

Es sind keine vorsorglichen Massnahmen notwendig. 
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5.8.2 Ausgangszustand / Ist-Zustand 

Regionale r Überblick  

Das vorgesehene Abbaugebiet befindet sich gemäss Grundwasserkarte des Kantons Bern mehrheitlich in 
einem Grundwasserhauptgebiet mit sehr grosser Mächtigkeit. Der südliche Abbauperimeter liegt in einem 
Grundwassergebiet grosser bis mittlerer Mächtigkeit. Der südlichste Teil des Perimeters liegt in einer Rand-
zone. Das Grundwasser fliesst generell von Nordosten nach Südwesten. Lokal ist teilweise mit Fliessrichtun-
gen von Südosten nach Westen zu rechnen. Im Projektperimeter liegt der mittlere Grundwasserspiegel nach 
der Grundwasserkarte des Kt. Bern zwischen 428.50 m ü. M. und 429.00 m ü. M. Der Flurabstand beträgt 40 
und 50 m. 

 
Abbildung 8 Ausschnitt Grundwasserkarte Kt. Bern mit mittlerem Grundwasserspiegel und Erweiterung Bergviertel (rot) und 

dem noch in Betrieb stehenden Limnigraphen G284 

Einen Überblick liefert die Grundwasserkarte aus dem Geoportal des Kt. Bern mit den Grundwasserisohypsen 
für den mittleren Grundwasserspiegel. Daraus geht hervor, dass das Abbaugebiet der Iff AG hauptsächlich im 
Bereich eines Lockergesteinsgrundwasservorkommens von sehr grosser Mächtigkeit liegt. Gegen Süden 
nimmt die Mächtigkeit allmählich ab. Die sehr weitständigen Isohypsen zeigen, dass bei mittlerem Wasser-
stand das Grundwasser mit einem äusserts geringen Gefälle nach Südwesten in Richtung Walliswil abfliesst. 

Ergebnisse aus hydrogeologischem Gutachten 2025  

Seit April 2016 werden im Auftrag der Iff AG im Umfeld der Abbaustelle an 7 Stellen die Grundwasserstände 
monatlich gemessen. Zusätzlich gibt es aus der Periode 2005 bis 2015 Einzelmessungen von verschiedenen 
Bohrungen sowie seit 2006 die permanenten Aufzeichnungen des Limnigraphen G284 Niederbipp Chrumma-
cher. Der höchste Grundwasserstand datiert nach der 18-Jahresganglinie des Limnigraphen G284 vom 
26.09.2007 mit 430.69 m ü. M. 

Frühere Höchststände wie sie der ca. 2.5 km nordöstlich des Abbaugebietes gelegene Limnigraph G229 in 
den Jahren 1982, 1983, 1988 und 1995 aufzeichnete, wurden seit 1995 nie mehr erreicht. Die Analyse der 
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Grundwasserganglinie von G229 in der Periode 1986 bis 2014 zeigt (s. Geoportal Kt. BE), dass bei G229 ein 
signifikant abnehmender Trend der Grundwasserspiegellage vorliegt. Im Auswertungszeitraum beträgt die Ab-
nahme des Grundwasserstandes 1.5 m.  

Zur Bestimmung des Höchstgrundwasserspiegels in der Erweiterung Bergviertel werden wie bisher im Abbau-
gebiet der Kiesgrube Iff AG die Einzelmessungen von 1995 bis 2005 sowie v.a. die lückenlosen Aufzeichnun-
gen des Limnigraphen G284 aus der Periode 2006 bis 2025 verwendet. 

Der Grundwasserhöchststand wurde bei der Messstelle G284 mit 430.69 m ü. M. am 26.09.2007 erreicht. Er 
dient als Grundlage für die Ermittlung der Höchststände bei den übrigen Messstellen durch Korrelation. 

Für die Messstelle B3-06 resultiert ein Höchstspiegel von 430.25 m ü. M. Die durch Korrelation bestimmten 
Höchststände sind in nachfolgender Tabelle zusammengestellt: 

G284 RB3-02 RB1-06 B3-06 KB1-16 KB2-16 RB1-18 

430.69 430.25 434.55 430.25 432.55 430.40 429.85 

Tabelle 23 Grundwasserhöchstspiegel in m ü. M. 

Die am Südrand des Abbaugebietes liegenden Bohrungen KB1-16 und insbesondere RB1-06 liegen bereits 
im Bereich der nach Süden ansteigenden Felsoberfläche, wo Grundwasser als Hangwasser über dem Felsen 
auftritt und nach Norden ins Talgrundwasser abfliesst.  
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Kap. 5.8.1) wurde die Wichtigkeit des Grundwasserschutzareals in Zusammenhang mit dem Kiesabbau be-
sprochen. Eine hydrogeologische Studie der Firma Werner + Partner zeigte, dass im Bereich des Grundwas-
serschutzareals die Fliessrichtung Nord-Süd verläuft und selbst bei maximaler hypothetischer Entnahme-
menge von 7'000 l/min die geplante Grubenerweiterung ausserhalb des Zuströmbereiches zum Grundwas-
serschutzareal liegt (vgl. Abbildung 11). Das Pumpwerk in Walliswil bei Niederbipp liegt ca. 1'750 m südwest-
lich der geplanten Erweiterung. Das Pumpwerk wird durch den Kiesabbau nicht beeinflusst.  

 
Abbildung 10 Gewässerschutzkarte des Kantons Bern (Stand Mai 2023), UeO-Perimeter (rot), Erweiterungsgebiet (gelb) 
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Abbildung 11 Zuströmbereich Zu des Grundwasserschutzareals Dälenban (Quelle: Studie Werner und Partner 2012), ungefähre 

Lage Perimeter Erweiterung Bergviertel (rot) 

5.8.3 Projektauswirkungen 

Betriebsphase  

Nach Art. 21 der KGSchV ist beim Materialabbau im Gewässerschutzbereich Au ein Mindestabstand von 2.0 m 
über dem natürlichen, höchstmöglichen Grundwasserspiegel einzuhalten. Dieser wird anhand einer mindes-
tens 10-jährigen Messperiode bestimmt (siehe Herleitung im hydrogeologischen Gutachten, CSD 2025). Die 
zulässige Abbaukote wird anhand der vorhandenen Messungen definiert (siehe Abbildung 12). 
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Abbildung 12 Isohypsen der Abbausohle 

Die Grundwasserspiegel werden weiterhin monatlich gemessen und die Ganglinien entsprechend nachge-
führt.  

Das bei der Wiederauffüllung eingesetzte Material hat den Anforderungen gemäss VVEA (SR 814.600), An-
hang 3 Ziffer 1 (unverschmutztes Aushub- und Ausbruchmaterial) zu entsprechen. Der Betreiber ist für die 
Qualitätssicherung sowie die vollständige Dokumentation verantwortlich. Die Kontrolle erfolgt vor dem Einbau 
gestützt auf Herkunftsnachweise, chemische Analysen sowie visuelle Eingangskontrollen. Jede Anlieferung 
ist mittels Lieferscheines zu belegen. Diese sind zu prüfen, zu visieren und zu archivieren. Ein direktes Ein-
bringen in die Grube ohne vorgängige Kontrolle ist unzulässig. Bei unklarer Deklaration oder Verdacht auf 
Verunreinigung ist eine chemische Analyse durchzuführen oder das Material zurückzuweisen. Ein Einbau er-
folgt nur bei nachgewiesener VVEA-Konformität.  

Im Bereich der offenen Grubenflächen ist mit einer gegenüber heute verstärkter Infiltration zu rechnen. Nach 
der Auffüllung dürfte sich aufgrund der geringeren Wasserdurchlässigkeit die Infiltration von Niederschlägen 
etwas verzögern. Eine relevante Abnahme der Grundwasserneubildung durch infiltrierende Niederschläge ist 
nicht zu erwarten. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Qualität des Wassers durch den Kiesabbau 
und Wiederauffüllung nicht beeinträchtigt wird.  

5.8.4 Massnahmen 

GW-1 Überwachung Grundwasser 
Der Grundwasserspiegel wird weiterhin monatlich gemessen und überwacht.  

GW-2 Umgang mit wassergefährdenden Flüssigkeiten 
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Abbildung 14 Ausschnitt aus dem Kataster der belasteten Standorte des Kantons Bern (Geoportal, Mai 2023) 
  UeO-Perimeter (rot umrandet), Erweiterungsgebiet (gelb) 

5.13 Abfälle, umweltgefährdende Stoffe 

Der Kiesabbau und die Wiederauffüllung mit verschmutztem Aushub- und Deckschichtmaterial verursachen 
keine relevanten Abfall-Materialflüsse, welche behandelt oder anderweitig entsorgt werden müssen.  
Mit Ausnahme von Diesel und Öl für die eingesetzten Maschinen und Geräte, findet kein Umgang mit umwelt-
gefährdenden Stoffen und Gütern statt. Die möglichen Auswirkungen von Unfällen mit diesen Stoffen sowie 
entsprechende Massnahmen werden im Kap. 5.8 «Grundwasser» behandelt. 

5.14 Umweltgefährdende Organismen 

Das Vorhaben sieht weder Erzeugung noch den Umgang mit genetisch veränderten oder pathogenen Orga-
nismen vor. Invasive Neobiota werden im Kap. 5.17 «Flora, Fauna, Lebensräume» behandelt. Dieser Umwel-
taspekt kann aus diesem Grund als nicht relevant eingestuft werden. 

5.15 Störfallvorsorge / Katastrophenschutz 

Das Vorhaben fällt nicht unter den Geltungsbereich der Störfall-Verordnung (StFV), da keine störfallrelevanten 
Tätigkeiten ausgeführt werden und keine Lagerung von gefährlichen Stoffen über der Mengenschwelle statt-
findet. 

Nr. 09810004 
Nr. 09810015 

Nr. 09810002 

 

Nr. 09810019 
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5.16.2 Ausgangszustand / Ist-Zustand 

Der Erweiterungsperimeter Bergviertel liegt vollständig im Längwald. Der Längwald ist eines der grössten zu-
sammenhängenden Waldgebiete im Oberaargau. Es erstreckt sich von der Kantonsgrenze im Osten bis nach 
Wangen a. A. / Wiedlisbach im Westen. Innerhalb dieses Waldkomplexes befinden sich mit den Standorten 
Walliswil (Marti Solothurn AG) und Niederbipp (Iff AG) zwei der bedeutendsten Abbaustellen der Region. 

Die betroffene Waldfläche ist kein Schutzwald und auch in keinem Inventar von Bund oder Kanton ausge-
schieden. Das Waldnaturinventar-Objekt Nr. 981004 Tubeboden liegt in mind. 330 m Entfernung und wird 
durch das vorliegende Vorhaben nicht tangiert. 

Gemäss Waldinformation des kantonalen Geoportals befindet sich im südlichen Perimeterbereich mehrheitlich 
Jungwuchs und Stangenholz. Im nördlichen Perimeterbereich ist v. a. mittleres Baumholz vorhanden. 

Der Wald im vorgesehenen Erweiterungsperimeter ist ein produktiver Wirtschaftswald. Die Baumschicht wird 
durch die Buche, Fichte und Weiss-Tanne dominiert. Viele grosse Lichtungen sind mit der Zittergras-Segge 
Carex brizoides beinahe flächendeckend bewachsen (Seegraswiesen). In den von Buchen und Weiss-Tannen 
dominierten Flächen wachsen in der Krautschicht die typischen Arten der Buchenwälder: Echter Waldmeister 
Galium odoratum, Zweiblättrige Schattenblume Maianthemum bifolium, Wald-Sauerklee Oxalis acetosella, 
Brombeere Rubus fruticosus, Grosse Brennnessel Urtica dioica. Die Übergänge zwischen Seegraswiesen und 
Buchenwald sind oft mit Faulbäumen Frangula alnus bestockt. In den Fichtenaufforstungen, wo kaum Son-
nenlicht auf den Boden kommt, ist die Krautschicht kaum ausgebildet. Der Wald ist insgesamt als relativ sauer 
und frisch zu bezeichnen. Mit dem verbreiteten Vorkommen der Zittergras-Segge und der Buche in der Baum-
schicht ist der Wald dem Milio-Fagetum (EK 8) mit Übergängen zum Galio-odorati Fagetum (EK 6/7) zuzuord-
nen (Ellenberg und Klötzli, 1972). Diese Gesellschaften sind im Mittelland verbreitet (Rote Liste Waldgesell-
schaften, BAFU 2016).  

Die Waldstandortskartierung (Kaufmann + Bader GmbH, 2004, Anhang B), welche an den Erweiterungsperi-
meter angrenzend durchgeführt wurde, kommt zum Schluss, dass es sich meist um standortsfremde Besto-
ckungen handelt. Bei der Kartierung konnten Waldmeister-Buchenwälder mit verschieden Ausprägungen 
nachgewiesen werden. Ökologisch wertvolle Waldstandorte konnten keine angetroffen werden (ausser dem 
ausserhalb liegenden WNI Tubemösli). Die Aspekte «Flora, Fauna, Lebensräume» werden im entsprechen-
den Kap. 5.17 behandelt. 

5.16.3 Projektauswirkungen 

Betriebsphase  

Der gesamte Abbauperimeter liegt im Wald. Insgesamt müssen somit rund 24.5 ha Wald temporär und knapp 
1 ha definitiv gerodet werden, wodurch der Waldfläche vorübergehend sämtliche typischen Waldfunktionen 
entzogen werden. Die Rodung und Aufforstung an Ort und Stelle erfolgen in vier Etappen und folgt dem Uhr-
zeigersinn (vgl. UeO Plan Nr. 1 Abbauplan). Für die Erschliessung mit Pisten und Förderbänder werden zudem 
bereits im Rodungsperimeter der UeO Neubannbode enthaltene Flächen längerfristig bzw. nach deren Wie-
deraufforstung erneut genutzt. Für diese Flächen wird eine definitive Rodung mit Ersatzaufforstungsflächen 
resp. eine erneute Rodung beantragt. Die Details zu Rodung und Aufforstung inkl. Bilanz über die bestehenden 
Rodungsperimeter sind im Erläuterungsbericht (Kap. 4) dokumentiert. 

Durch die Rodung entstehen neue Waldränder, was Stabilitätsprobleme mit sich bringen kann. Schwache und 
instabile Bäume, die früher im Bestandesinnern gediehen und durch das Kollektiv geschützt waren, sind neu 
direkt dem Wind und Sonnenlicht exponiert. Es sind deshalb Massnahmen zur Waldrandstabilisierung vorzu-
sehen. Diese müssen vor der Rodung erfolgen. Dies ist insbesondere auch am nördlichen Waldrand im Be-
reich des Waldstreifens zugunsten der alten Eichen zu beachten. 

Der Abbauverlauf wurde so gewählt, dass zwischen dem Abbaustandort Bergviertel und dem Standort Wallis-
wil gemäss Vorgaben der betroffenen kantonalen Fachstellen stehts ein trennender Waldstreifen mit Mindest-
breite 200 m und Mindestalter 15-20 Jahren besteht. Mit diesem Puffer wird die Vernetzung im Längwald 
sichergestellt.  

Solange die Marti AG innerhalb des bewilligten Perimeters abbaut, dienen die unangetasteten Erweiterungs-
gebiete (Zwischenergebnis / Vororientierung) weiterhin als Puffer. Der Waldstreifen zwischen den Abbau-stel-
len wird erst dann kontinuierlich geschmälert, wenn sich der Abbau von Walliswil her weiter Richtung Nordos-
ten im Erweiterungsgebiet ZE fortsetzt und gleichzeitig seitens Iff AG der Abbau noch im Gebiet Bergviertel 
stattfindet. Gemäss aktuellem Kenntnisstand geht man davon aus, dass diese Schmälerung des trennenden 
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Lebensräume und nicht schützenswerte Lebensräume ist die Gesetzgebung (NHG, NHV, NSchG, NSchV, JG, 
JV etc.).  

Die Firma Iff AG ist Mitglied der Stiftung Landschaft und Kies (SL&K) und gehört damit automatisch mit all 
ihren Standorten (Materialabbaustellen, Deponien Typ A, Recyclingplätze, Naturreservate, Lagerplätze und 
Werkgelände) der Branchenvereinbarung «Freiwillige Naturschutzleistungen in Kiesgruben und Steinbrü-
chen» an. Die aktuell gültige Vereinbarung wurde am 26. Oktober 2015 zwischen der Abteilung Naturförderung 
des Kantons Bern (ANF) und der SL&K abgeschlossen. 

5.17.2 Ausgangszustand / Ist-Zustand 

Das Abbauvorhaben liegt vollständig im Wald. Im Projektperimeter selbst und in der näheren Umgebung sind 
mit Ausnahme der beiden Waldinventargebiete keine Naturschutzgebiete oder -objekte ausgeschieden (Ab-
bildung 15).  

 
Abbildung 15 Abbauperimeter in Gelb gestrichelt sowie UeO-Perimeter in Rot. In der Umgebung liegen Waldnaturinventare (in 

Grün), Amphibienwanderstelle mit Verkehrskonflikten (in Gelb) und ein geschütztes Geologisches Objekt des Kan-
tons Bern (violetter Punkt). 

Schutzgebiete, Inventare  

Der Abbau tangiert keine Schutzgebiete oder inventarisierte Flächen. In der Nähe liegen die Waldnaturinven-
tare Tubebode (WNI 98004) und Weierstelli/Heiteremoos (WNI 981005, Abbildung 15). 

Heutige Abbaustelle  

Das Betriebsareal der Iff AG bzw. bereits rekultivierte Bereiche weisen viele Flächen auf, die ökologisch hohe 
Werte aufweisen. So kommen gemäss Datenbankabfrage Populationen von Geburtshelferkröte (Rote Liste 
EN), Erdkröte (rote Liste VU), Kreuzkröte (Rote Liste EN), Bergmolch, Fadenmolch (Rote Liste VU), Teich-
molch (Rote Liste EN, nur ein Nachweis), Teichfrosch, Grünfroschkomplex und Grasfrosch vor. Alle Amphibien 
sind geschützt gemäss NHV. Von Bedeutung für diese Arten ist vor allem der Weiher im Osten des Betriebsa-
reals «Reservat» sowie die angrenzenden bereits naturnah rekultivierten Böschungen. Im Betriebsareal be-
stehen zudem Nachweise des Feldhasen (Rote Liste VU) und des Steinmarders. Zudem liegen Nachweise 
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Exemplar der Elsbeere findet sich im Abbauperimeter. Ausserhalb des Abbauperimeters wurde die Gelbe 
Schwertlilie Iris pseudacorus nachgewiesen (vollständig geschützt).  

Fauna  

Der Wald weist eine hohe Dichte an Rehen auf, so konnten viele Lägerstellen und Wildwechsel festgestellt 
werden (Anhang 5.17-2). Auch Spuren des Hirsches wurden festgestellt. Gemäss Information des Jagdin-
spektorates befindet sich ein bedeutendes Einstandsgebiet für Rehe im Abbauperimeter (A. Marty 15.4.2024). 
Der Längwald als Ganzes ist für das grossräumige Vernetzungssystem von Bedeutung. Mit der Realisierung 
der Wildtierbrücke im Raum Oensingen, welche das Mittelland mit dem Jura verbinden wird, wird diese Be-
deutung noch zunehmen. Die Aufrechterhaltung der langfristigen und regionalen Vernetzung im Längwald 
wurde im Rahmen der Richtplanung sichergestellt und wird hier nicht mehr behandelt (Konzept Längwald, 24. 
August 2021). 

Bei der Avifauna kommen die in einem Misch- und Wirtschaftswald des Berner Mittellandes zu erwartenden 
Arten vor. Es wurden keine seltenen Arten angetroffen. Vögel sind jedoch gemäss JG geschützt. Die ausführ-
liche Kartierung mit ausgeschiedenen Revieren liegt in Anhang 5.17-3 bei und ist in Tabelle 26 zusammenge-
stellt. Die Untersuchungen durch P. Dällenbach, Präsident des Vogelschutzvereins Niederbipp, für spezifische 
Arten ergaben keine zusätzlichen Brutvögel oder Schlafplätze von Rotmilanen. Nur am 5.5.2024 wurde am 
Waldrand gegen den Abbau hin ein Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus (Rote Liste NT) beobachtet. 
Dabei handelt es sich vermutlich um einen Durchzügler, da er nur einmal in einem nicht typischen Habitat 
nachgewiesen wurde. Gemäss Angaben von P. Dällenbach konnte ca. 2020 ein Mittelspecht Leiopicus medius 
(Rote Liste NT) im Bereich der alten Eichen im Norden des Abbauperimeters Bergviertel festgestellt werden. 
Seither liegen trotz Nachsuche keine Nachweise mehr vor. 

Art   Anzahl Brutpaare  Rote Liste  Bemerkungen  

Amsel  Turdus merula 16 LC  

Blaumeise  Cyanistes caeruleus 2 LC  

Buchfink  Fringilla coelebs 16 LC  

Buntspecht  Dendrocopos major 4 LC  

Distelfink  Carduelis carduelis 1 LC  

Dohle  Corvus monedula -   NT Ausserhalb, auf an-
grenzender Wiese 
beobachtet 

Eichelhäher  Garrulus glandarius 1.5 LC  

Gartenbaumläufer  Certhia brachydactyla 2 LC  

Goldammer  Emberiza citrinella 1 LC  

Grünspecht  Picus viridis 1 LC  

Haubenmeise  Lophophanes cristatus 3 LC  

Kernbeisser  Coccothraustes coc-
cothraustes 

1 LC  

Kleiber  Sitta europaea 4 LC  

Kohlmeise  Parus major 11 LC  

Mäusebussard  Buteo buteo -   LC Ausserhalb 

Misteldrossel  Turdus viscivorus 5 LC  

Mönchsgrasmücke  Sylvia atricapilla 14 LC  

Nonnenmeise  Poecile palustris 4 LC  
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Rabenkrähe  Corvus corone 1? LC Brutvogel aus-
serhalb? 

Ringeltaube  Columba palumbus 3 LC  

Rotkehlchen  Erithacus rubecula 11 LC  

Schwanzmeise  Aegithalos caudatus 1 LC  

Schwarzspecht  Dryocopus martius 1 LC  

Singdrossel  Turdus philomelos 8 LC  

Sommergoldhähn-
chen  

Regulus ignicapilla 14 LC  

Tannenmeise  Periparus ater 17 LC  

Wacholderdrossel  Turdus pilaris 1 LC  

Waldbaumläufer  Certhia familiaris 2 LC  

Wintergoldhähnchen  Regulus regulus 5 LC  

Zaunkönig  Troglodytes troglodytes 12 LC  

Zilpzalp  Phylloscopus collybita 9 LC  

Tabelle 26 Zusammenstellung der Anzahl Brutpaare. Rote Liste: LC nicht gefährdet, keine Arte der Roten Liste, NT: potenziell 
gefährdet, keine Art der Roten Liste 

Die Datenbankabfrage ergab keine direkten Treffer im Abbauperimeter oder angrenzend für die folgenden 
Arten. Sie wurden jedoch im Längwald oder in der näheren Umgebung mit Bezug auf den Längwald nachge-
wiesen. Bei den Begehungen konnten ausser Rehen und Spuren von Rehen und Hirschen keine Säugetiere, 
Reptilien oder Amphibien angetroffen werden.  

In der weiteren Umgebung des Längwaldes, bei der Unterführung der Autobahn, konnten gemäss Datenban-
kabfrage folgende Fledermausarten nachgewiesen werden: Mopsfledermaus (Rote Liste EN), Kryptische 
Fransenfledermaus, Mausohr unbestimmt, Zwergfledermaus (LC), Mückenfledermaus (Abfrage vom 
17.5.2023). Bei der Abfrage über ein grösseres Gebiet konnten zusätzliche Arten nachgewiesen werden (An-
hang 5.19-3). Die folgenden festgestellten Arten jagen nicht in Wäldern: Die Wasserfledermaus (NT) ist an 
Gewässer gebunden und besiedelt zur Jungenaufzucht Baumhöhlen und Gebäude. Die Nordfledermaus (VU) 
bildet Wochenstubenkolonien an Gebäuden, ausnahmsweise in Baumhöhlen und jagt in halboffenen Lebens-
räumen. Die Mückenfledermaus (NT) ist an Gewässer gebunden und bildet Wochenstuben an Gebäuden. Sie 
nutzt auch Baumhöhlen. Das Grosse Mausohr (VU) nutzt Wochenstuben in Gebäuden. Die Breitflügelfleder-
maus (VU) benutzt zur Jagd halboffene Strukturen. Der Kleine Abendsegler (NT) nutzt als Quartierlebensraum 
bevorzugt alte Spechthöhlen in Eichen. Die Zwergfledermaus (LC) ist ein Ubiquist. Diese Arten sind höchstens 
durch das Wegfallen von Baumhöhlen tangiert.  

Zwei nachgewiesene Arten jagen hauptsächlich im Wald: Die Mopsfledermaus (EN) und die Fransenfleder-
maus (NT). Erstere ist abhängig von stehendem Totholz und von Spalten in Gebäuden. Die Fransenfleder-
maus (NT) ist eine Waldart, die auch extensive Wiesen und Weiden etc. zur Jagd nutzt. Auch sie benötigt für 
die Jungenaufzucht Fassadenspalten und Baumhöhlen (Anhang 5.17-3). 

Für den Luchs (Rote Liste EN), den Siebenschläfer, den Steinmarder und den Baummarder bestehen Nach-
weise im Längwald. Der Feldhase (Rote Liste VU) wurde angrenzend an den Abbauperimeter am nördlichen 
Waldrand nachgewiesen. Nachweise der Haselmaus (Rote Liste VU) finden sich vor allem im südlichen Teil 
des Längwaldes. Der Iltis (Rote Liste VU) wurde entlang der Kantonsstrasse durch den Längwald nachgewie-
sen. Dachs, Fuchs und Eichhörnchen kommen ebenfalls im Längwald vor. 

Nachweise von Reptilien liegen für die Zauneidechse (Rote Liste VU) und die Mauereidechse im Längwald 
vor. Angrenzend an den Abbauperimeter am nördlichen Waldrand liegen Nachweise der Barrenringelnatter 
(Rote Liste VU) vor.  

  



 

 
Seite 54 CSD INGENIEURE AG | DCH000282.03 | UVB_Erweiterung_Bergviertel_20260415 
 

Umweltgefährdende Organismen 

Im Wald konnten keine Neophyten angetroffen werden. Entlang des Waldrandes zum Abbaugebiet Neubann-
bode wächst viel Einjähriges Berufskraut und Gruppen von Goldruten (Anhang 5.17-2). Der Umgang mit der 
Goldrute ist in Art. 15 der Freisetzungsverordnung beschrieben. Insbesondere ist abgetragener Boden, der 
mit Goldruten belastet ist, am Entnahmeort zu verwerten oder so zu entsorgt, dass eine Weiterverbreitung 
dieser Organismen ausgeschlossen ist. 

Stand Ersatzmassnahmen  

Aus den bestehenden Bewilligungen ist eine Vielzahl von Schutz-, Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen vor-
handen. Diese werden in einer Tabelle bewirtschaftet, welche stets den aktuellen Stand der Umsetzung an-
zeigt (Anhang 5.17-6).  

5.17.3 Projektauswirkungen 

Der zukünftige Kiesabbau tangiert ca. 25.41 ha Wald. Das Vorhaben sieht den etappenweisen Abbau vor. Die 
Auffüllung und die Rekultivierung folgen dem Abbau. Der Wald wird an Ort und Stelle wieder aufgeforstet. 
Durch das Vorhaben werden Pflanzen und Tiere den Lebensraum Wald über längere Zeit verlieren. Durch die 
dem Abbau folgende Rekultivierung werden jedoch neue Lebensräume geschaffen. Zudem können während 
dem Abbau ökologisch wertvolle Pionierstandorte geschaffen werden. Zum Schutz der Fledermäuse soll die 
Rodung nicht wie üblich nur zwischen 31.7 und 1.4 erlaubt sein, sondern nur zwischen (Mitte)/Ende August 
bis Mitte Oktober. Diese Regelung wurde in Absprache mit Daniela Schmieder (Fledermausverein), Fabian 
Heussler (Regionale Koordinationsstelle Fledermausschutz Kanton Bern) und der ANF (Mirjam Klug) getrof-
fen. Sollten wider Erwarten bei den Rodungsarbeiten Fledermäuse entdeckt werden, ist die ANF oder die 
Regionale Koordinationsstelle zu kontaktieren.  

Die beiden WNI im Längwald sind durch das Vorhaben nicht tangiert.  

Durch den vorgesehenen Abbau werden Wildwechsel und Einstandsgebiete von Reh und Hirsch tangiert. 
Durch die erfolgten und zeitnah zu realisierenden Ersatzaufforstungen im Betriebsgelände der Iff AG stehen 
grössere, ruhige Waldflächen für Wildtiere zur Verfügung (Anhang 5.17-7). Diese Flächen sind für Spazier-
gänger etc. nicht zugänglich. Zudem wird im Gebiet Heiteremoos eine Ruhezone geschaffen, indem Veran-
staltungen in diesem Gebiet eingeschränkt werden und eine Besucherlenkung erfolgt (Beilage 5.19-4). Diese 
Massnahme wurde an der Sitzung vom 15.4.2024 mit dem Jagdinspektorat besprochen. 

Regionale Wildwechselkorridore, die durch den Längwald verlaufen, bleiben aufrechterhalten. Für Amphibien 
wichtige Lebensräume finden sich im Osten des Längwaldes (Reservat, Tubemoos). Die Abbaustelle Neu-
bannbode liegt zwischen diesen für Amphibien wertvollen Bereichen.  

Die verbleibenden alten Eichen am heutigen Waldrand (12 Exemplare) werden mit einem 15 m breiten Wald-
streifen am Nordrand der Grube erhalten (Erhaltung ökologischer Wert, Sichtschutz). Damit werden die meis-
ten Eichen mit einem Abstand von mindestens 10 m zum Grubenrand vor dem Austrocknen geschützt. Die 
nördlichste Eiche wird nur noch einen Abstand von knapp 3 m zum Grubenrand aufweisen. Dieser Abstand 
wird vermutlich bereits Wurzeln verletzen und allenfalls zum Absterben der Eiche führen. Zur Aufwertung wer-
den im Bereich des Waldrandes Asthaufen erstellt. Um die Eichen vor Austrocknung zu schützen bzw. dies-
bezügliche Probleme festzustellen, wird der zuständige Förster durch die Iff AG beauftragt, die Vitalität zu 
kontrollieren, sobald der Abbau in der Nähe der Eichen stattfindet. Sollten sich Probleme aufzeigen, wird die 
Iff AG die Eichen in trockenen Zeiten bewässern. Zudem werden bereits jetzt im Waldstreifen junge Eichen 
gepflanzt (Beschluss Sitzung Begleitgremium vom 27.8.2024). 

Die an den Weg entlang des nördlichen Waldrandes stockende Hecke wird nicht vom Vorhaben tangiert.  

Die Erschliessung des Erweiterungsgebiets mit Pisten und Förderband erfolgt über bereits rekultivierte Flä-
chen des bestehenden Abbaugebiets Neubannbode, wobei diese Flächen vor der erneuten Nutzung dem 
Spontanbewuchs überlassen werden. Dadurch wird der Wildwechsel entlang des Waldrandes kaum tangiert. 
Wichtig ist, dass das Förderband in diesem Bereich auf Stützen verläuft, so dass die Wildtiere darunter hin-
durch wechseln können. 

Das heutige Betriebsareal und das Reservat im Osten des Betriebsareals werden weiterhin durch die Stiftung 
für Landschaft und Kies betreut. Da die Iff AG Mitglied der Branchenvereinbarung ist, erübrigt sich die Planung 
von Massnahmen im Betriebsareal.  

Bei der Rekultivierung ist darauf zu achten, dass genügend Totholz (Asthaufen) eingebracht wird. 
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In quantitativer Hinsicht ist über die gesamte Branche ein Anteil an offenen Flächen, welche öko-
logisch wertvoll sind, von mindestens 15 % angestrebt. Für die einzelnen Mitglieder gibt es dem-
entsprechend kein vorgegebenes Flächenziel. 

Der nach Art. 18b Abs. 2 NHG erforderliche ökologische Ausgleich wird gemäss den obenstehen-
den Grundsätzen gestützt auf die Branchenvereinbarung während der Betriebsphase geleistet. 
Nach Möglichkeit wird nach Beendigung des Vorhabens ein Nachfolgeprojekt in der Umgebung 
der Abbaustelle realisiert, mit dem Ziel, einen Beitrag an die Vernetzung der Landschaft zu leisten. 
Die Planung dafür erfolgt erst kurz, aber rechtzeitig vor der möglichen Realisierung.  

Schutzmassnahmen  

FFL-1 Rodungen und Holzereiarbeiten 
Rodungen dürfen zum Schutz der Fledermäuse nur im Zeitraum zwischen Ende August und Mitte 
Oktober erfolgen.Sollten wider Erwarten bei den Rodungsarbeiten Fledermäuse entdeckt werden, 
ist unverzüglich die Abteilung Naturförderung oder die Regionale Koordinationsstelle Fledermaus-
schutz des Kantons Bern zu kontaktieren.  

FFL-2 Absuchen Dachs- und Fuchsbauten 
Vor Beginn einer neuen Etappe ist der Perimeter vom Wildhüter nach Dachs- und Fuchsbauten 
abzusuchen. Der Wildhüter ist vorzeitig zu informieren (ca. 1 Jahr vorher), damit die richtige Jah-
reszeit gewählt werden kann.  

FFL-3 Zäune / Förderband 
Das Abbauareal ist wo erforderlich geeignet einzuzäunen. Wo keine Absturzgefahr besteht, ist es 
für Wildtiere durchlässig abzuzäunen (z.B. Lattenzaun). Die Abzäunung ist mit dem Wildhüter ab-
zusprechen. Das Förderband ist im Bereich des Waldrandes auf Stützen zu setzen, so dass Wild-
tiere darunter hindurch wechseln können. 

FFL-4 Invasive Neophyten 
Durch die Branchenvereinbarung werden im ganzen Areal Problempflanzen (invasive Neophyten 
und landwirtschaftliche Problempflanzen) umfassend bekämpft, um deren Ausbreitung auf an-
grenzende Parzellen (Kulturland, Wald, Privatgärten, etc.) zu verhindern und die heimische Flora 
zu schützen. Die Regulierung der invasiven Neophyten richtet sich nach der Schwarzen Liste von 
Info Flora und den aktuellen Arbeitshilfen von Bund und Kanton.  

FFL-5 Erhaltung alter Eichenbestand 
Zum Schutz des ökologisch wertvollen Eichenbestands am nördlichen Grubenrand wird im be-
troffenen Bereich ein Waldstreifen von 15 m Breite stehen gelassen, um die alten Eichen zu er-
halten. In diesem Bereich sind bereits während dem Betrieb zusätzlich Asthaufen anzulegen und 
vor Beginn der ersten Abbauetappe junge Eichen zu pflanzen.  

Um die Eichen vor Austrocknung zu schützen bzw. diesbezügliche Probleme festzustellen, wird 
der zuständige Förster durch die Iff AG beauftragt, die Vitalität zu kontrollieren, sobald der Abbau 
in der Nähe der Eichen stattfindet. Sollten sich Probleme aufzeigen, wird die Iff AG die Eichen in 
trockenen Zeiten bewässern.  

Wiederherstellungsmassnahmen  

FFL-6 Wiederherstellung Lebensräume 
Die Lebensräume des Abbauperimeters sind wiederherzustellen. Die Bepflanzung ist dannzumal 
mit AWN und Grundeigentümer festzulegen. Dabei soll auf eine hohe Artenvielfalt an Bäumen 
geachtet werden.  

Ersatzmassnahmen  

FFL-7 Rekultivierung 
Bei der Rekultivierung der Etappen sind Asthaufen zu erstellen.  

FFL-8 Orchideen 
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Abbildung 16 Vorschlag Ersatzwegführung für unterbrochenen Forstweg während der Abbau- und Auffülletappe A bis C  

Gestaltungskonzept  Endgestaltung  

Die gesamte Erweiterungsfläche wird wiederaufgefüllt, aufgeforstet und der forstwirtschaftlichen Nutzung 
übergeben. Die ursprünglichen Wegführungen werden grösstenteils wiederhergestellt (Ausnahme Ersatzweg 
im Südosten wird beibehalten).  

Gemäss Sachplan ADT sind für Abbaustellen mit mehr als 1 Mio. m3 fest Volumen zwei Varianten für die End-
gestaltung vorzusehen. In der Minimalvariante (vgl. Plan Nr. 2) wird die Ursprungstopografie wiederhergestellt. 
Bei der Maximalvariante wird im Waldbereich ein zusätzliches Volumen von 150'000 m3 fest aufgeschüttet (vgl. 
Plan Nr. 3). Durch die Wiederbewaldung und die vergleichsweise geringe Abweichung zur Ursprungstopogra-
fie bestehen hier kaum Auswirkungen auf das Landschaftsbild. 

5.18.4 Massnahmen 

Lan-1 Offene Grubenfläche  
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Während der Betriebsphase wird die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch etappenwei-
ses Vorgehen beim Abbau und der Wiederauffüllung begrenzt. Die offene Grubenfläche ist auf 
das betrieblich notwendige Minimum zu reduzieren. 

Lan-2 Sichtschutz  
Der Sichtschutz ist durch das Erhalten des 15 m breiten Waldstreifens im Norden der Abbaustelle 
bestmöglich zu gewährleisten. 

Lan-3 Zugänglichkeit Wegnetz 
Die Zugänglichkeit der forstwirtschaftlich genutzten Flächen im Perimeter und dessen Umfeld ist 
bei unterbrochenen Wegen durch den geplanten Ersatzweg zu gewährleisten. Damit können auch 
unterbrochene Spazierwege ersetzt werden.  

Lan-4 Umzäunung 
Der Grubenrand ist mit einem Zaun zu sichern. 

Lan-5 Wiederherstellung Infrastruktur 
Im Endzustand sind die nicht mehr benötigten Infrastrukturanlagen rückzubauen und  
sämtliche ehemaligen Abbaubereiche zu rekultivieren. 

5.18.5 Beurteilung 

Die Erweiterung des Kiesabbaus verlängert die bestehenden Landschaftseingriffe um weitere 35 Jahre. Durch 
das abschnittsweise Vorgehen (Abbau, Auffüllung und Rekultivierung) innerhalb des Waldareals sind zusätz-
liche Einwirkungen gering. Die Grube ist aus den umliegenden Siedlungen zeitlich und räumlich begrenzt ein-
sehbar. Durch den Ersatz unterbrochener Wegabschnitte ist die forstwirtschaftliche Zugänglichkeit und Nut-
zung zur Naherholung in jeder Projektphase gegeben. Die Auswirkungen auf das Landschaftsbild und die 
Erholungsfunktion sind somit von untergeordneter Bedeutung.  

Nach Abschluss des vorliegenden Erweiterungsvorhabens wird die Landschaft und deren Nutzungsweise wie-
der weitgehend dem Ursprungszustand entsprechen. 

Die Berichtverfasser gehen davon aus, dass das Vorhaben nach dem heutigen Stand der Projektierung und 
unter Berücksichtigung der vorgesehenen Massnahmen die Anforderungen der spezifischen Gesetzgebung 
erfüllen. Daher kann das Vorhaben insgesamt als landschaftsverträglich beurteilt werden. 

5.19 Kulturdenkmäler, historische Verkehrswege, archäologische Stätten 

Im archäologischen Inventar des Kantons Bern ist nordöstlich des Erweiterungsgebiets Bergviertel innerhalb 
des aktuellen Abbauperimeters Neubannbode eine Fundstelle (Nr. 13694, Grab/Gräberfeld Tubebode) ver-
zeichnet (vgl. Abbildung 17), die beim Abbau unbeobachtet zerstört wurde. Gemäss Rücksprache mit dem 
Archäologischen Dienst ADB (E-Mail vom 31. März 2023, E. Prado) kann unter Berücksichtigung der Informa-
tionen aus den Bodensondierungen vom März 2023 auf eine weitere Begleitung der Arbeiten verzichtet wer-
den. Es gilt das übliche Vorgehen im Falle von archäologischen Funden (vgl. Massnahme in Kap. 5.19.1). 
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Abbildung 17 Ausschnitt aus dem Archäologischen Inventar mit Fundstellen (orange) und ungefährer Lage des historischen Ver-

kehrswegs (blau) gem. Geoportal des Kantons Bern (Stand Mai 2023)  
UeO-Perimeter (rot), Erweiterungsgebiet (gelb) 

Westlich des Erweiterungsgebiets ist im Inventar der historischen Verkehrswege (IVS) ein Forst-/Wanderweg 
als historischer Verlauf von lokaler Bedeutung verzeichnet (Nr. BE 3066, mit Substanz). Der besagte Wegab-
schnitt liegt ausserhalb des Projektperimeters und ist vom Vorhaben nicht betroffen. 

Der Umweltaspekt Kulturdenkmäler, historische Verkehrswege und archäologische Stätten kann deshalb für 
das vorliegende Vorhaben als nicht relevant eingestuft werden. 

5.19.1 Massnahmen 

Kul -1 Archäologische Funde 
Sollten bei den Bodeneingriffen archäologische Befunde oder Funde zum Vorschein kommen, 
sind die Arbeiten im entsprechenden Bereich unverzüglich einzustellen und dem Archäologischen 
Dienst des Kantons Bern zu melden.  

 

  

IVS Nr. BE 3066 

Fundstelle Nr. 13694 
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Die Lebensräume des Abbauperimeters sind wiederherzustellen. Die Bepflanzung ist dannzumal 
mit AWN und Grundeigentümer festzulegen. Dabei soll auf eine hohe Artenvielfalt an Bäumen 
geachtet werden. 

 FFL-7 Rekultivierung 
Bei der Rekultivierung der Etappen sind Asthaufen zu erstellen. 

 FFL-8 Orchideen 
Der Bestand des Roten Waldvögeleins ist sorgfältig auszugraben und an einem geeigneten 
Standort wieder einzupflanzen. Die Orchideen sind im folgenden Jahr zu pflegen. 

 FFL-9 Alte Eichen 
Falls trotz dem Abstand von 15 m alte Eichen tangiert sein sollten, sind diese angemessen zu 
ersetzen (vgl. FFL-5). Zusätzlich werden bereits jetzt junge Eichen im tangierten Abschnitt ge-
pflanzt. 

 FFL-
10 

Ersatzmassnahmen Hölzisacher 
Die Ersatzmassnahmen sind gemäss Anhang 5.17-7 während dem Betrieb bzw. im Endzustand 
zu realisieren. Sobald der Schlammweiher nicht mehr benötigt wird, sind Aufwertungsmassnah-
men im Uferbereich zu prüfen und umzusetzen. 

 FFL-
11 

Ersatzmassnahmen Fledermäuse 
In angrenzenden Wäldern wurden am 27.10.2025 46 Totholzbäume ausgeschieden und geeig-
nete Bäume bezeichnet, die nicht gefällt werden. Dies erfolgte in Zusammenarbeit mit Grundei-
gentümer zuständigem Förster und Fledermausverein. Zudem werden Fledermauskästen ange-
bracht (Anhang 5.19-4, 5.17-8). 

 FFL-
12 

Wildtiere 
Das Gebiet Heiteremoos wird vor Störungen geschützt, indem Veranstaltungen in diesem Ge-
biet eingeschränkt werden und eine Besucherlenkung erfolgt (Anhang 5.19-4). Für die Umset-
zung der Massnahme sind das Jagdinspektorat und das Amt für Wald und Naturgefahren beizu-
ziehen. 

Landschaft und Ortsbild (inkl.  Lichtemissionen)  

 Lan-1 Offene Grubenfläche  
Während der Betriebsphase wird die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch  
etappenweises Vorgehen beim Abbau und der Wiederauffüllung begrenzt. Die offene  
Grubenfläche ist auf das betrieblich notwendige Minimum zu reduzieren 

 Lan-2 Sichtschutz  
Der Sichtschutz ist durch das Erhalten des 15 m breiten Waldstreifens im Norden der Abbaustelle 
bestmöglich zu gewährleisten. 

 Lan-3 Zugänglichkeit Wegnetz 
Die Zugänglichkeit der forstwirtschaftlich genutzten Flächen im Perimeter und dessen Umfeld ist 
bei unterbrochenen Wegen durch Ersatzwege zu gewährleisten. Damit können auch unterbro-
chene Spazierwege ersetzt werden. Sollten von den Bauarbeiten wider Erwarten Wanderwege 
betroffen sein, ist in Absprache mit den Berner Wanderwegen für eine Umleitung zu sorgen. 

 Lan-4 Umzäunung 
Der Grubenrand ist mit einem Zaun zu sichern. 

 Lan-5 Wiederherstellung Infrastruktur 
Im Endzustand sind die nicht mehr benötigten Infrastrukturanlagen rückzubauen und  
sämtliche ehemaligen Abbaubereiche zu rekultivieren. 

Kul turdenkmäler, historische Verkehrswege, archäologische Stätten  

 Kul -1 Archäologische Funde 
Sollten bei den Bodeneingriffen archäologische Befunde oder Funde zum Vorschein kommen, 
sind die Arbeiten im entsprechenden Bereich unverzüglich einzustellen und dem Archäologischen 
Dienst des Kantons Bern zu melden. 

Tabelle 27 Massnahmenübersicht 
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7 Schlussfolgerungen  

Das Erweiterungsvorhaben der Kiesabbaustelle mit anschliessender Wiederauffüllung soll die nahtlose Fort-
setzung des heutigen Abbaubetriebs ins Gebiet Bergviertel sicherstellen. Der vorliegende UVB zeigt die zu 
erwartenden Umweltauswirkungen auf und formuliert geeignete Massnahmen zu deren Reduktion. 

Durch Mehrverkehr und den Einsatz von dieselbetriebenen Baumaschinen wird das Vorhaben in der Betriebs-
phase zu Luftschadstoffemissionen  führen. Die Ausbreitung von Staubemissionen wird bei Trockenheit 
durch definierte Massnahmen vermindert. Durch geeignete und geprüfte Partikelfiltersysteme werden Schad-
stoffemissionen von Geräten und Maschinen gemäss Vorgabe der LRV eingehalten. Desweitern werden re-
gelmässige Wartungen und Abgasprüfungen durchgeführt. Schadstoffemissionen durch Transportfahrzeuge 
auf dem öffentlichen Strassennetz werden mithilfe moderner Technik auf ein Minimum begrenzt. 

Die Arbeiten in der Betriebsphase führen zu Lärmemissionen  während der akustischen Tageszeit. Die 
Lärmausbreitung ist bei relevanten Immissionspunkte modelliert worden und die Immissionsgrenzwerte sowie 
die Planungswerte konnten eingehalten werden, dies auch im schlimmstmöglichen Fall. Zudem werden, wenn 
immer möglich, vorsorgliche Massnahmen zur Lärmeindämmung getroffen. Für die Beurteilung des Strassen-
verkehrslärm wurden ebenfalls zwei exponierte Immissionspunkte ausgewählt. Bereits im Referenzzustand 
werden die Immissionsgrenzwerte überschritten. Die erwartete Zunahme befindet sich nicht im wahrnehmba-
ren Bereich, womit die Vorgaben erfüllt sind. 

Die Auswirkungen im Bereich Gewässerschutz  können mit üblichen Vorkehrungen geringgehalten werden. 
Der Mindestabstand im Gewässerschutzbereich Au von 2 m über dem höchstmöglichen Grundwasserspiegel 
wird eingehalten. Ausserdem erfolgt die Auffüllung der Grube ausschliesslich mit kontrolliertem, unver-
schmutztem Aushubmaterial. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Qualität des Wassers durch den 
Kiesabbau und Wiederauffüllung nicht beeinträchtigt wird. Oberflächengewässer befinden sich keine innerhalb 
des Erweiterungsperimeters. Dieser Umweltaspekt ist daher irrelevant für das vorliegende Projekt. Im Projekt-
perimeter sind mit Ausnahme der temporär versiegelten Erschliessungspiste keine Versiegelungen von Flä-
chen vorgesehen. 

Das Vorhaben wird Auswirkungen auf den Umweltaspekt Boden  zur Folge haben. Der betroffene Boden im 
Erweiterungsgebiet Bergviertel wurde als schwach Verdichtungsempfindlich und mechanisch gut belastbar 
beurteilt. Der Bodenabtrag wird laufend in die Rekultivierung von vorangehenden Etappen umgelagert. Die 
Rekultivierung erfolgt gemäss Ausgangszustand. Bodenverluste sind in der Grössenordnung von 10 % zu 
erwarten. Damit im Endzustand kein Boden zugeführt werden muss, ist die Rohplanie zwingend mit gut durch-
wurzelbarem Material zu erstellen. 

Die Umweltbereiche Altlasten, Abfälle / umweltgefährdende Stoffe, umweltgefährdende Organismen und Stör-
fallvorsorge / Katastrophenschutz sind für das vorliegende Vorhaben nicht relevant. 

Das Vorhaben weist bedeutende Auswirkungen auf den Längwald auf, da der Erweiterungsperimeter vollstän-
dig im Wald  liegt. Der Waldstandort wurde allerdings nicht als ökologisch wertvoll bewertet. Insgesamt müssen 
ca. 24.5 ha Wald temporär gerodet werden, wobei die Rodung und Aufforstung in vier Etappen erfolgen. Da 
die Aufforstung innerhalb von 30 Jahren nach der Rodung geplant ist, kann die Waldfläche an Ort und Stelle 
wieder aufgeforstet werden. Für die Erschliessung mit Pisten und Förderbänder werden zudem bereits im 
Rodungsperimeter der UeO Neubannbode enthaltene Flächen längerfristig bzw. nach deren Wiederauffors-
tung erneut genutzt. Für diese Flächen wird eine definitive Rodung im Umfang von 9'387 m2 mit Ersatzauffors-
tungsflächen beantragt. Massnahmen zur Waldrandstabilisierung haben vor der Rodung zu erfolgen. Die Ver-
netzung im Längwald wird durch einen ordnungsgemässen Waldstreifen gemäss Konzept «Längwald» sicher-
gestellt, dessen Minimalanforderungen auch im Worst-Case-Szenario gewährleistet sind. 

Der Umweltbereich Flora, Fauna und Lebensräume  wird von der Rodung des Waldes unvermeidlich betrof-
fen sein. Der Abbau tangiert allerdings keine Schutzgebiete oder inventarisierte Flächen. Durch das Vorhaben 
werden aber Pflanzen und Tiere den Lebensraum Wald über längere Zeit verlieren. Durch die dem Abbau 
folgende Rekultivierung werden jedoch neue Lebensräume geschaffen. Zudem können während dem Abbau 
ökologisch wertvolle Pionierstandorte geschaffen werden. Mit ökologischen Ausgleichsmassnahmen, Schutz-
massnahmen, Wiederherstellungsmassnahmen ebenso wie Ersatzmassnahmen werden die Auswirkungen 
auf Flora und Fauna entsprechend berücksichtigt, damit das Vorhaben diesen Umweltaspekt so wenig wie 
möglich beeinflusst. 

Der Betrieb einer Kiesgrube mit anschliessender Wiederauffüllung hat einschneidende aber nur temporäre 
Auswirkungen auf den Aspekt Landschaft s- und Ortsbild . Das örtliche Landschaftsbild ist bereits heute stark 
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beeinträchtigt. Dennoch gilt der Wald als Naherholungsgebiet, wichtige und bedeutsame Objekte werden vom 
Projekt aber nicht tangiert. Während des Abbaus ist die Grube phasenweise einsehbar. Durch den bestehen-
den Wald, den 15 m breiten Waldstreifen am nördlichen Waldrand und der direkten Wiederaufforstung wird 
der Einfluss auf das Landschaftsbild minimiert. Die forstliche Erschliessung sowie die Durchgängigkeit der 
Spazierwege ist mit einer Ersatzwegführung gesichert. Neue Förderbänder werden nur im Waldgebiet erstellt 
und sind damit nicht sichtbar. Auch landschaftliche Einwirkungen durch Lichtemissionen werden durch das 
Vorhaben nicht verstärkt. Der Ursprungszustand wird durch die Wiederauffüllung und Aufforstung komplett 
wieder hergestellt werden. 

Mit der frühzeitigen Auseinandersetzung mit den zu erwartenden Umweltauswirkungen konnten die relevanten 
Umweltkonflikte frühzeitig erkannt und bei der Projektierung entsprechend berücksichtigt und entschärft wer-
den. Aus Sicht der Berichtverfassenden kann die Einhaltung der Umweltgesetzgebung bei Umsetzung der 
definierten Massnahmen sichergestellt werden. 

  





 

 

Anhang 4.2 -1 Abbau - und Auffüllablauf  
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